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lich oder wenn sich Jugendliche selbst gefährden, etwa durch Alkohol- oder Drogen-
missbrauch (LVU, § 3). Hierfür stehen nach den §§ 11 und 12 auch stationäre Einrich-
tungen zur Verfügung.150 

D. Schlussbetrachtung 

Schweden verfügt hiernach über ein System, das Betreuung und Erziehung von Kin-
dern und Jugendlich letztlich von Geburt an bis zum Studienbeginn bzw. Eintritt in ein 
Berufsleben gewährleistet. Mutterschutzzeiten und Elternurlaub ermöglichen eine Be-
treuung in den ersten 18 Monaten innerhalb der Familie. Mit der Vollendung des ersten 
Lebensjahres steht den Eltern das öffentliche und private Angebot an Vorschulen, Frei-
zeiteinrichtungen und anderweitigen Betreuungsangeboten zur Verfügung. Ab dem 
vollendeten dritten Lebensjahr soll jedes Kind die Vorschule besuchen und damit jeden-
falls in Teilen außerhalb der Familie betreut und erzogen werden. Auf einen Platz in 
einer Vorschulklasse besteht mit dem vollendeten sechsten Lebensjahr ein Anspruch. 
Die nachfolgende neunjährige Grundschule ist in ihrer jeweiligen Form für jedes Kind 
verpflichtend. Neben der Vorschulklasse und der Grundschule besteht als ergänzendes 
Angebot das sog. Freizeitheim, das einer pädagogisch angeleiteten, sinnvollen Freizeit-
gestaltung dient. Seine Öffnungszeiten sollen so an die Unterrichtszeiten der Schulen 
angepasst sein, dass ein den gesamten Tag abdeckendes Betreuungsangebot besteht.  

Die materielle Sicherung von Kindern und Jugendlichen ist auf dieses aufeinander 
aufbauende Betreuungs- und Bildungssystem abgestimmt. Einkommensausfälle infolge 
von Auszeiten zugunsten der Kinderbetreuung werden durch das Schwangerschaftsgeld 
und das Elterngeld mit 80% des krankengeldbegründenden Einkommens auf einem ver-
gleichsweise hohen Niveau kompensiert. Ein besonderer Pflegebedarf etwa im Falle 
einer Behinderung oder einer schweren Erkrankung des Kindes wird einerseits durch 
einen Anspruch auf Freistellung und entsprechend zeitweisen Bezug von Elterngeld und 
andererseits durch den Pflegezuschuss der Sozialversicherung bzw. durch den zusätzli-
chen kommunalen Pflegebeitrag abgedeckt. Das Kindergeld wird grundsätzlich bis zum 
vollendeten sechzehnten Lebensjahr gewährt, kann jedoch bei einem über diesen Zeit-
punkt hinaus andauernden Grundschulbesuch auch verlängert bezogen werden. Das 
insbesondere mit Blick auf im Haushalt lebende Kinder berechnete Wohngeld stellt eine 
weitere finanzielle Mindestabsicherung dar. Der eigene Unterhaltsanspruch des Kindes 
gegenüber seinen Eltern wird schließlich durch die Unterhaltsbeihilfe abgesichert. Im 
Sinne einer physischen Existenzsicherung ist darüber hinaus die weitgehend kostenlose 
medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen von Bedeutung.  

                                                           
150  Ausf. zur Unterbringung Mattsson, Barnet som subjekt och aktör, 2004, S. 30 ff., dies., Barn i fa-

miljehem, in: Hollander/Nygren/Olsen, Barn och rätt, 2004, S. 101 ff. 
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Zu bedenken bleibt gleichwohl, dass die wirtschaftlichen Grundlagen eines Famili-
enhaushalts nur zu einem Teil durch finanzielle Leistungen der öffentlichen Systeme 
gedeckt werden. Deren durchschnittlicher Anteil von 17% des disponiblen Familienein-
kommens und immerhin von 36% bei alleinerziehenden Müttern (2007) ist zwar beacht-
lich, doch kommt es auch zur materiellen Absicherung von Kindern entscheidend auf 
die Erwerbstätigkeit der Eltern an. Der vergleichsweise hohe Anteil von berufstätigen 
Müttern (83% der Kinder, 2008) spricht hier eine eindeutige Sprache. Hieran knüpft das 
schwedische System mit der Erstattung von Einkommensausfällen in den gesetzlich 
definierten Situationen dann auch konsequenterweise an.  

Primär obliegen in Schweden der Unterhalt und die Betreuung der Kinder damit de-
ren Eltern. Damit diese ihrer Aufgabe gerecht werden könne, ist jedoch ein umfassendes 
öffentliches Leistungssystem etabliert worden. Die Gewährleistung von Unterhalts- und 
Betreuungsleistungen für Kinder stellt sich deshalb insgesamt auch als eine öffentliche 
Aufgabe dar, die im Zusammenspiel von Sozialversicherung und Kommunen wahrge-
nommen wird. Dies schließt private Leistungsanbieter sowohl im Betreuungs- wie auch 
im Bildungsbereich nicht aus. Diese unterliegen dabei im Grundsatz den gleichen Re-
geln wie die Kommunen bei ihren eigenen Angeboten.  

Neben den Leistungen nach dem Sozialversicherungsgesetz kommt den Kommunen 
also bei der Gewährleistung dieses sozialen Standards eine entscheidende Bedeutung 
zu. Das Schulwesen gehört ebenso wie die sozialen Dienste zu ihren Kernaufgaben. 
Rund 80% ihres Haushaltsvolumens wenden die Kommunen für Betreuungs- und Aus-
bildungsangebote auf, wobei ein erheblicher Teil auf die hohen Personalkosten entfällt. 
Drei Viertel der kommunal Beschäftigten sind im Bereich der sozialen Dienste tätig. 
Rund 70% dieser Aufwendungen werden durch die kommunale Steuer abgedeckt. Die 
übrigen 30% werden in etwa zu gleichen Teilen durch staatliche Zuschüsse und Benut-
zungsgebühren finanziert. Für das Gesundheitswesen sind vor allem die Provinzen 
(Län) verantwortlich. 

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Betreuungs- und Ausbildungsangebote 
besteht ein großer Gestaltungsspielraum der Kommunen, die auf diese Weise regionalen 
Besonderheiten, ihrer Einwohnerstruktur und auch den Wünschen von Eltern Rechnung 
tragen können. Angesichts dieses Befundes überrascht es kaum, wenn aus Umfragen 
etwa des Kinderombudsmannes der Schluss gezogen wird, dass es den meisten Kindern 
in Schweden gut geht. Genauso wenig überrascht es freilich, dass es nicht allen Kindern 
gut geht, sondern auch in Schweden sog. Außenseiter existieren, die in schwierigen fa-
miliären Situationen aufwachsen oder in Obhut genommen werden müssen, unter län-
gerfristigen Erkrankungen leiden oder suchtkrank sind oder auch infolge von Ausbil-
dungsdefiziten Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. Junge Menschen mit Mig-
rationshintergrund gehören häufig dazu. 

Hinzuweisen ist insoweit ebenfalls auf das Phänomen der Kinderarmut in Schweden. 
Nach den bereits referierten Erhebungen waren nach dem OECD-Maßstab im Jahr 2007 
14% der Kinder von Armut bedroht. Legt man ein niedriges Familieneinkommen, das 
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nicht zur Deckung der einfachen Lebenshaltungskosten ausreicht, oder den Bezug von 
finanziellen Hilfen nach dem Sozialdienstgesetz (Försörjningsstöd) zugrunde, dann leb-
ten nach dem Jahresbericht 2010 der Kinderschutzorganisation „Rädda Barnen“ im Jahr 
2008 11,5 der Kinder zwischen 0 und 17 Jahren (rund 220.000 Kinder) in Armut. Im 
Vergleich zu 1997 bedeutet dies zwar eine erhebliche Reduzierung (damals waren es 
mehr als 22%), doch stieg der Anteil von Kindern in armen Familien im Vergleich zu 
2007 (10,9%) wieder leicht an. Die Spannweite zwischen den einzelnen Kommunen 
fällt dabei erheblich aus. Während in der Provinz Skåne im Jahr 2008 15,8% der Kinder 
betroffen waren, wobei Malmø mit 31,1% die höchste Rate aufweist, waren dies etwa in 
der Provinz Halland lediglich 6,7%. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund 
in entsprechenden Verhältnissen überwiegt dabei mit 29,5% deutlich den von Kindern 
mit schwedischem Familienhintergrund (5,4%). 

Die schwedische Regierung hat mit ihrer Strategie zur Stärkung der Kinderrechte in 
Schweden nochmals einen politischen Akzent gesetzt. Dies betrifft zunächst die Ge-
setzgebung als solche, deren notwendige Vereinbarkeit mit der Kinderrechtskonvention 
der Vereinten Nationen betont wird, aber auch die Information über die aus der Konven-
tion folgenden Rechte. Der Respekt vor der eigenen Integrität von Kindern soll infolge-
dessen sowohl im Elternhaus als auch im Rahmen aller Betreuungs- und Bildungsange-
bote im Mittelpunkt stehen. Nicht zuletzt deshalb sollen insbesondere auch die Familien 
bei der Betreuung und Erziehung noch stärker unterstützt werden. Mögliche weiterge-
hende Angebote auf kommunaler Ebene sollen dabei in einem umfassenden Projekt bis 
Ende 2011 entwickelt werden. Gewissermaßen selbstverständlich soll darüber hinaus 
der Kampf gegen Gewalt an Kindern, Kindesmissbrauch und Kinderpornographie in-
tensiviert werden. 
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